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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Soziale Arbeit – Diagnostik, Beratung und Intervention 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 18.08.2021 
 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 43 Abs. 4 bis 6, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2 und 3 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften 
München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Soziale Arbeit – Diagnostik, Beratung 
und Intervention an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 13.11.2020 wird 
wie folgt geändert: 
 
In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird folgende neue Nummer 4 eingefügt: 
 
„4. Der Nachweis entweder eines 22-wöchigen Praktikums im Rahmen des Hochschulstudiums nach 
den Nummern 1 bis 3 oder einer mindestens 22-wöchigen, bei höchstens zwei Arbeitgebern absolvierten 
einschlägigen Berufspraxis nach dem Hochschulstudium nach den Nummern 1 bis 3 oder einer 
einschlägigen Berufstätigkeit bei Aufnahme des Studiums.“ 
 
Die bisherige Nummer 4 wird zu Nummer 5. 
 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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